
973 der Beilagen zu den Ste~ographischen ~rotokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xx .. xxxxxx, mit dem 
das Weinwirtschaftsgesetz aufgehoben, das 
Weingesetz 1985, das' Bundesfinanzgesetz 
1986 und die Weinverordnung geändert wer-

den 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Weinwirtschaftsgesetz 

Artikel I 

§ 1. Das Bundesgesetz vom 9. Juli 19.69 zur För­
derung der Weinwirtschaft (W einwirtschaftsge~ 
setz), BGBI. Nr. 296/1969, tritt mit Ablauf des 
30. Juni 1986 außer Kraft. 

§ 2. Das Vermngen einschließlich der Verbind­
lichkeiten des durch das Weinwirtschaftsgesetz 
errichteten Weinwirtschaftsfonds geht mit Ablauf 
des 30. Juni 1986 im Wege der Gesamtrechtsnach­
folge auf den Bynd über. 

§ 3. (1) Der Bund tritt an Stelle des Weinwirt­
schaftsfonds in die bestehenden Dienstverhältnisse 
ein, wobei bis 30. Juli 1988 die auf Grund von 
Gesetzen und Normen der kollektiven Rechtsge­
staltung bis 31. Mai 1986 bestehenden Ansprüche 
als im Dienstvertrag vereinbart gelten. Das Ver­
tragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. Nr. 86, findet 
bis 30. Juli 1988 auf diesen Personenkreis keine 
Anwendung. 

(2) Mit Wirkung vom 1. August 1988 sind gemäß 
Abs. 1 bestehende Dienstverhältnisse nach Maß­
gabe der folgenden Vorschriften überzuleiten: 

1. Bedienstet~n, die nach den für sie geltenden 
dienstvertraglichen Bestimmungen (Abs. 1) im 
Falle der Kündigung durch den Dienstgeber 
Anspruch auf Pensionsleistungen gegenüber 
dem Dienstgeber hätten, ist die Aufnahme in 
das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
anzubieten. Im Falle der Aufnahme sind sie in 
die besoldungsrechtliche Stellung einzurei­
hen, die ihrer Verwendung und ihrer Vorbil­
dung entspricht; soweit für diese Einreihung 

Dienstprüfungen vorgesehen sind, ist hievon 
Nachsicht zu erteilen. 
Für die Ermittlung des V orrückungsstichtages 
nach § 12 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. . 
Nr. 54, und für die Festsetzung einer GUt­
schrift von Nebengebührenwerten nach § 12 
des Nebengebührenzulagengesetzes, BGBI. 
Nr.485/1971, gilt die im Dienstverhältnis 
zum Weinwirtschaftsfonds zurückgelegte 
Dienstzeit als in einem Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft 
zurückgelegte Dienstzeit. 

2. Auf die Dienstverhältnisse der übrigen 
Bediensteten ist das Vertragsbedienstetenge­
setz 1948, BGBI. Nr. 86, anzuwenden. Für die 
Überleitung dieser Bediensteten in das Dienst­
verhältnis nach dem Vertragsbedienstetenge­
setz 1948 gilt: 
a) Für die Einreihung in das Entlohnungs­

schema und in die Entlohnungsgruppe 
sind die Bestimmungen des Vertrags be­
dienstetengesetzes 1948 maßgebend; 

b) § 3 a des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948 ist auf die Dienstverhältnisse zum 
Weinwirtschaftsfonds anzuwenden. 

(3) Den Bediensteten ist die ihnen für den Fall 
. der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienst­

verhältnis ab 1. August 1988 zukommende dienst­
und besoldungsrechtliche Stellung bis zum 
30. April 1987 schriftlich bekanntzugeben. Der 
Bedienstete hat bis zum 30. September 1987 schrift­
lich mitzuteilen, ob er der ihm angebotenen Auf­
nahme zustimmt. 

(4) Stimmt ein Bediensteter der ihm angebotenen 
Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstver­
hältnis nicht zu oder nimmt er den ihm angebote­
nen Dienstvertrag nach dem Vertragsbediensteten­
gesetz 1948 nicht an, so gilt sein gemäß Abs. 1 
bestehendes Dienstverhältnis zum 30. Juli 1988 als 
durch den Dienstgeber gekündigt. . 

(5) Allfällige bestehende oder bis zum 30. Juli 
1988 entstehende Pensionsansprüche können 
gegenüber dem Dienstgeber nicht mehr geltend 
gemacht werden, wenn der Dienstgeber gemäß,. 
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2 973 der Beilagen 

Abs. 2 Z 1 in ein öffentlich-rechtliches Dienstver­
hältnis übernommen wird oder wenn sein Dienst­
verhältnis gemäß Abs. 4 als gekündigt gilt und er 
am 30. Juli 1988 das 60. Lebensjahr noch nicht voll­
endet hat. 

(6) Die Höhe von Pensionen, die der Bund auf 
Grund der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 2 zu 
leisten hat und für die in der Pensionsordnung des 
Weinwirtschaftsfonds eine Valorisierung vorgese­
hen ist, ändert sich jeweils um den Hundertsatz, um 
den sich bei Bundesbeamten der' Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V des Gehaltsgeset­
zes 1956 zuzüglich einer allfälligen Teuerungszu­
lage ändert. 

(7) Soweit den Bediensteten auf Grund ihrer. 
Dienstverhältnisse nach Abs. 1 versicherungsrechtli­
che Ansprüche zustehen, gehen diese Ansprüche 
mit dem Zeitpunkt der Aufnahme in das öffentlich­
rechtliche Dienstverhältnis zum Bund auf den Bund 
über. 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung des Artikels I ist der Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft betraut. 

ABSCHNITT II 

Weingesetz 1985 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 24. Oktober 1985, BGBI. 
Nr. 444, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wein im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
auch Brennwein. Darunter ist Wein oder Geläger­
preßwein zu verstehen, der zur Herstellung von 
Weinbrand bestimmt ist. Es kann zur Erhöhung des 
Alkoholgehaltes Weindestillat mit wenigstens 
55 Rht Alkohol zugesetzt werden, Brennwein darf 
jedoch nicht mehr als 22 Rht Alkohol enthalten. 
Das Mostgewicht des Saftes der Weintrauben, die 
für die Herstellung von Brennwein verwendet wer­
den, darf auch weniger als 13° KMW betragen. 
Brennwein ist als solcher zu kennzeichnen." 

2. § 4 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wein darf nur in Glasflaschen (im folgen­
den Flaschen genannt), in Holzfässern oder in Sin­
terkeramikgefäßen an den Verbraucher abgegeben 
werden, es sei denn, daß der Wein am Ort der Ver­
abreichung sofort genossen werden soll." 

3. § 6 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dem Wein dürfen Stoffe nur zugesetzt wer­
den, wenn ihre Verwendung mit dem Schutz der­
Verbraucher vor Gesundheitsgefährdung oder 
Gesundheitsschädigung vereinbar ist, auf ihren Ein­
.satz nach dem Stand der Kellertechnik nicht ver­
zichtet werden kann und sie im § 7 oder in der 

gemäß § 70 Abs. 3 Z 1 als Bundesgesetz geltenden 
Weinverordnung angeführt sind oder sie gemäß § 8 
oder § 12 zugelassen wurden (Weinbehandlungs­
mittel)." 

4. § 6 Abs. 5 und 6 entfallen. 

5. § 7 erster Halbsatz lautet: 

,,§ 7. Weinbehandlungsmittel, ausgenommen 
Zucker, schwefelige Säure, L-Ascorbinsäure, Alko­
hol, Kohlensäure und frische Rotweintrester, dür­
fen nur in Verkehr gebracht werden," 

6. § 12 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Über den Antrag auf Zulassung ist ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate 
nach dessen Einlangen zu entscheiden. Sind zur 
Entscheidung über den Antrag Labor- oder Keller­
versuche erforderlich, beträgt die Entscheidungs­
frist ein Jahr." 

7. § 19 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Es darf jedoch höchstens je Hektoliter Most 
zugesetzt werden: 

1. Zucker bis zu 4,5 kg oder 
2. Traubendicksaft oder Zucker in solcher) 

Menge, daß die Erhöhung des Zuckergehaltes 
des Gesamtverschnittes nicht mehr als 4,5 kg 
beträgt. Das Lesegut darf jedoch nur soweit 
aufgebessert werden, daß das Mostgewicht . 
einschließlich der Aufbesserung bei Weißwein 
18° KMW, bei Rotwein 19° KMW nicht 
übersteigt. " 

8. § 19 Abs. 5 entfällt. 

9. Im § 19 erhält der bisherige Abs.6 die 
Bezeichnung ,,Abs. 5" und lautet: 

,,(5) Wird Jungwein mit sonstigem Lesegut oder 
Lesegut mit Wein eines früheren Jahrganges ver­
schnitten,so darf zum Ausgleich eines natürlichen 
Mangels an Zucker so weit aufgebessert werden, 
daß der Gesamtgehalt des Verschnittes an Zucker 
und Alkohol - dieser in Zucker umgerechnet -
das nach Abs. 4 zulässige Ausmaß nicht überschrei­
tet." 

10. § 19 Abs. 7 erhält die Bezeichnung ,,Abs. 6". 

11. § 23 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Für die Bezeichnung vonW~in ist das Erset­
zen des normalen Abganges von Wein (Schwund) 
sowie das Zusetzen von Traubendicksaft im Rah­
men der Lesegutaufbesserung nicht als Verschnei­
den anzusehen." 

12. § 25 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Eine Bezeichnung gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 3 
und 5 darf nur für Wein aus Trauben verwendet 
werden, die ausschließlich in dem angegebenen 
Herkunftsbereich erzeugt wurden. Liegen die V or­
aussetzungen des Abs. 7 vor, so darf die Bezeich-
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nung eines Weinbaugebietes oder einer -region 
auch verwendet werden, wenn die angrenzende 
Gemeinde in einem anderen Weinbaugebiet oder 
einer -region liegt." 

13. § 26 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Für die Bezeichnung von ausländischen 
Weinen dürfen die handelsüblichen herkömmlichen 
Bezeichnungen des Herkunftsstaates in dessen 
Staatssprache, darüber hinaus zusätzlich auch in 
deutscher Sprache, verwendet werden, wenn für 
gleichartige österreichische Weine im ausländi­
schen Staat die handelsüblichen herkömmlichen 
österreichischen Bezeichnungen in deutscher Spra­
che, darüber hinaus zusätzlich auch in der Staats­
sprache des ausländischen Staates verwendet wer­
den dürfen. Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft kann jedoch durch Verordnung 
bestimmte. ausländische Tafelweine, Landweine 
und Qualitätsweine, die nicht den Bestimmungen 
der §§ 6, 28, 29 und 30 entsprechen, als solche 
anerkennen, wenn auch gleichwertige österreichi­
sche Weine im ausländischen Staat als solche aner­
kannt werden (Gegenseitigkeit)." 

14. § 28 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Tafelwein oder Landwein darf nur in Fla­
schen oder sonstige Behältnisse gemäß § 4 Abs. 3 

.mit einem Inhalt bis zu 0,25 Liter oder einem Liter 
oder mehr abgefüllt werden." 

15. § 29 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Unter der Bezeichnung "Qualitätswein" 
darf Wein in Verkehr gebracht werden, wenn 

1. die Weintrauben, die für die Herstellung des 
Weines verwendet werden, aus einem einzi­
gen Weinbaugebiet (§ 25 Abs. 6) stammen, 

2. der Wein ausschließlich aus Qualitätsweinreb­
sorten. gemäß Abs. 4 stammt und für diese 
Rebsorten, soweit sie bezeichnet werden, 
typisch ist, 

3. der Saft der Weintrauben ein Mostgewicht 
von mindestens 15° KMW aufgewiesen hat, 

4. der Wein harmonisch und frei von Fehlern ist, 
5. an weiteren Mindestwerten Weißwein und 

Rosewein 9,0 Rht Alkohol, 1,4 Gramm Asche 
je Liter und 4,5. Gramm Gesamtsäure je Liter, 
berechnet als Weinsäure, und Rotwein 
8,5 Rht Alkohol, 1,6 Gramm Asche je Liter 
und 4,0 Gramm Gesamtsäure je Liter, berech­
net als Weinsäure, enthält, 

6. der Wein mit einem Hinweis auf seine örtli­
che Herkunft (§ 25 Abs. 1 Z 2 bis 5) versehen 
ist. 

(2) Qualitätswein, der in Flaschen abgefüllt 
wurde, der an den Verbraucher offen abgegeben 
oder exportiert wird, muß staatlich geprüft sein. Bei 
Flaschenweinen müssen auf dem Etikett die 
Bezeichnung "Qualitätswein mit staatlicher Prüf­
nummer" und die Prüfnummer aufscheinen." 

16. Im § 29 erhalten die bisherigen Abs. 2 bis 4 
die Bezeichnungen Abs. 3 bis 5. 

17. Dem § 29 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z 3, 4 und 6 
gelten auch für ausländische Qualitätsweine. Sol­
che Weine müssen darüber hinaus aus einem 
bestimmten, abgegrenzten Gebiet, das gleiche 

. Bodenbeschaffenheit und Klima aufweist, stammen 
und dürfen nur aus Rebsorten erzeugt worden sein, 
die im Erzeugerstaat als Qualitätsweinrebsorten 
anerkannt sind." 

18. § 30 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Prädikatsweine dürfen nur in Flaschen 
abgefüllt exportiert werden. In Flaschen abgefüllte 
Spätlesen dürfen nicht vor dem 1. März, in Fla­
schen abgefüllte sonstige Prädikatsweine nicht vor 
dem l.·Mai des auf die Ernte folgenden Jahres in 
Verkehr gebracht werden." 

19. § 30 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Der Betriebsinhaber (Stellvertreter, Beauftragter) 
hat diese Maßnahmen zu dulden." 

20. § 31 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die staatliche Prüfnummer darf anläßlich 
der Untersuchung gemäß § 56 Abs. 1 bis 3 erteilt 
werden, sie ist dem Verfügungsberechtigten bereits 
vor der zollamtlichen Probeziehung bekanntzuge­
ben." 

21. § 31 Abs. 6 letzter Satz entfällt. 

22. § 31 Abs. 13 letzter Satz lautet: 

"Der Tarif ist so zu erstellen, daß Kleinmengen bis 
2 000 Liter, für die die staatliche Prüfnummer 
erteilt wurde, kostenlos untersucht werden." 

23. § 32 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Aromatisierter Wein und alkoholarmer aro­
matisierter Wein muß mit einer Bezeichnung verse­
hen sein, die seine Beschaffenheit als aromatisierter 
Wein sofort erkennen läßt, bei alkoholarmem aro­
matisiertem Wein ist auch der Gehalt an vorhande­
nem Alkohol anzugeben. Mistella muß als 
"Mistella" bezeichnet werden." 

24. § 33 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Eine Jahrgangs- oder Sortenbezeichnung 
darf nur dann verwendet werden, wenn der Wein 
nachweislich ausschließlich aus den genannten Sor­
ten oder den genannten Jahrgängen stammt." 

25. § 33 Abs. 5 zweiter Satz lautet: 

"Für den' Gehalt des unvergorenen Zuckers sind 
die Bezeichnungen "trockel)" oder "für Diabetiker 
geeignet" bei einem Restzucker von höchstens 
4 Gramm je Liter, "halbtrocken" bei einem Rest­
zucker von höchstens 9 Gramm je Liter, "halbsüß" 
oder "lieblich" bei einem Restzucker von höchstens 
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18 Gramm je Liter und "süß" bei einem höheren 
Restzucker angegeben." 

26. Dem § 33 Abs. 10 wird folgender Satz ange-
fügt: , 

"Bergwein darf auch dann in Flaschen mit einem 
Inhalt von weniger als 1 Liter abgefüllt werden, 
wenn er nicht den Anforderungen an einen Quali­
tätswein entspricht." 

27. Dem § 41 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Ist auf Grund des Gutachtens der Untersuchungs­
anstalt keine Anzeige zu erstatten, so ist hievon der 
Bundeskellereiinspektor rasehest zu verständigen, 
der die Beschlagnahme unverzüglich aufzuheben 
hat." 

28. § 42 Abs. 3 lautet: 

,;(3) Der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft hat nach Anhörung des betroffenen Lan­
des unter Bedachtnahme auf Umfang und räumli~ 
ches Ausmaß der Weinerzeugung sowie auf Not­
wendigkeit, Zweckdienlichkeit und kostensparen­
den Einsatz der Mostwäger durch Verordnung 
jene Gemeinden zu bestimmen, in deren Bereich 
das Lesegut von Prädikatsweinen zum Zwecke der 
Prüfung auf Qualität und Menge vorzuführen ist 
(Vorführgemeinden). Die Bezirksverwaltungsbe­
~.örde hat für die Vorführgemeinden die näheren 

. Ortlichkeiten für das Vorführen sowie den Beginn 
und das Ende des Vorführzeitraumes durch Ver­
ordnung festzulegen." 

29. § 43 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Jeder Erzeuger von Trauben, aus denen 
Wein gewonnen werden soll, hat 

1. soweit diese zur Herstellung von Prädikats­
wein bestimmt sind, am Tage der Lese' bis 
9 Uhr - falls landesgesetzlichein Lesetermin 
für solche Trauben bestimmt wird, nicht vor 
diesem Termin - die Absicht unter Angabe 
der Sorte, der Grundstücksbezeichnung und 
-größe (Absichtsmeldung) und 

2. zum 30. November die Menge des geernteten 
Lesegutes unter Bekanntgabe der Grund­
stücksbezeichnung und -größe, der Sorte, der 
Mostgrade nach der KMW und Leseart (Ern­
temeldung), gegliedert nach den in der 
Anlage 2 genannten Datenarten, 

der Gemeinde, in deren Bereich die Betriebsstätte 
liegt, zu melden. Sofern es zur Förderung der Qua­
litätsproduktion und zur Verbesserung der Kon­
trollmöglichkeiten erforderlich ist, hat der Bundes­
minister für Land-und Forstwirtschaft durch Ver­
ordnung vorzuschreiben, daß bestimmte Formblät­
ter für die Erntemeldungen zu verwenden sind. Die 
Gemeinde hat die Meldungen umgehend an das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
und an die Bezirksverwaltungsbehörde weiterzulei- _ 
ten." 

30. § 43 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Jeder Erzeuger von Trauben, aus denen 
Prädikatsweine gewonnen werden sollen, hat unbe­
schadet der Voraussetzungen des Abs. 2 das geerne 
tete Traubenmaterial'in loser Schüttung am Tage 
der Lese in der Zeit von 9 bis 21 Uhr dem Mostwä­
ger vorzuführen. Bei der Lese von Trauben für 
Spätlese- und Eiswein ist der Einsatz von Trauben­
vollerntern gestattet, wobei Spätlesen nicht in loser 
Schüttung vorgeführt werden müssen. Die Lese mit 
Traubenvollerntern ist auch im Weingarten zu kon­
trollieren. Die Kosten für diese Kontrolle durch 
den Mostwäger hat der Erzeuger dem Bund zu 
ersetzen. " 

31. § 45 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Wein, der in Österreich in Flaschen oder 
sonstige Behältnisse mit einem Inhalt bis zu 50 Liter 
abgefüllt wurde, darf nur in Verkehr gebracht wer­
den, wenn die Flasche oder das Behältnis mit einer 
Banderole versehen ist. Der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft hat durch Verordnung 
die Größe, Form und Beschriftung der Banderole 
festzulegen. Dabei hat er darauf zu achten, daß die 
Abwicklung der Vergabe möglichst einfach, spa,r-' 
sam und zweckmäßig erfolgt. Jedenfalls ist die 
Banderole mit einer fortlaufenden Nummer zu ver­
sehen." 

32. § 46 Abs. 1 bis 4 lauten: 

,,(1) Jeder Wein, der in Behältnissen über 
50 Liter befördert wird, muß von einer amtlichen 
Transportbescheinigung (Anlage 5) begleitet sein. 
Die Transportbescheinigung ist von der Bezirksver­
waltungsbehörde, in deren Bereich der Absender 
seinen Sitz hat, mit fortlaufenden Nummern verse­
hen, auszugeben. Eine Transportbescheinigung ist 
nicht erforderlich für Transporte innerhalb eines 
Betriebes im Bereich einer Gemeinde oder zweier 
benachbarter Gemeinden. 

(2) Wer Wein gemäß Abs. 1 erster Satz beför­
dert, hat den Beginn des Transportes (Uhrzeit) auf 
der Ttansportbescheinigung zu vermerken und eine 
Kopie spätestens am Tage der Lieferung der 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich sein 
Betrieb seinen Sitz hat, zu übermitteln. 

(3) Der inländische Empfänger des beförderten 
Weines hat auf einer Kopie den Empfang des Wei­
nes zu bestätigen und diese Kopie spätestens am 
Tag danach der Bezirksverwaltungsbehörde, in 
deren Bereich sein Betrieb seinen Sitz hat, zu über­
mitteln. In Ermangelung eines Betriebssitzes ist der 
Wohnsitz ausschlaggebend. Die Bezirksverwal­
tungsbehörde hat die bestätigte Kopie der T rans­
portbescheinigung unverzüglich an die gemäß 
Abs. 2 zuständige Behörde weiterzuleiten. Bei der 
Ausfuhr von Wein gilt § 56 Abs. 6 erster Satz. 

(4) Die gemäß Abs. 2 zuständige Bezirksverwal­
tungsbehörde ist verpflichtet, Aufzeichnungen über 
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die ihr vorgelegten und die von ihr weitergeleiteten . 
. Transportbescheinigungen zu führen. Langt eine 
gemäß Abs.3 bestätigte Transportbescheinigung 
nicht innerhalb von drei Wochen nach dem Beginn 
des Transportes des Weines bei ihr ein, ist unver­
züglich der Bundeskellereiinspektor zu verständi­
gen." 

33. § 46 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Transporte 
von mehr als 50 kg Keltertrauben." 

34. § 49 Abs.1 lautet: 

,,(1) Wer versetzte Weine, Obstdessertweine, 
aromatisierte Obstweine, alkoholarme aromati­
sierte Obstweine, Obstwermut, Zider, Obstschaum­
weine oder Traubendicksaft herstellen will, um sie 
in Verkehr zu bringen, hat dies der Bezirksverwal­
tungsbehörde anzuzeigen und ihr zugleich die für 
die Herstellung, Aufbewahrung und Feilhaltung 
solcher Erzeugnisse bestimmten Räume bekanntzu­
geben." 

35. § 56 Abs. 1, zweiter Satz entfällt. 

36. § 56 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Für die Untersuchung ist der Untersu­
chungsanstalt eine zollamtlich versiegelte Probe zur 
Verfügung zu stellen." 

37. Im § 56 Abs. 8 werden die Z 3 bis 5 angefügt: 

,,3. in Behältnissen von 2 Litern oder weniger in 
Sendungen bis zu einer Gesamtmenge von 
60 Liter ausgeführt wird; 

4. an Messen oder Ausstellungen im Ausland 
unentgeltlich abgegeben werden soll; 

5. für internationale Organisationen oder Bot­
schaften bzw. Konsulate im Ausland bestimmt 
ist und im Rahmen deren Einfuhrprivilegien 
bezogen wird." 

38. § 56 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Für österreichischen Wein, der ausgeführt 
werden soll, darf abweichend von Abs. 2 ein Aus­
fuhrzeugnis auch dann ausgestellt werden, wenn 
der Wein bezeichnungsmäßig nicht den Bestim­
mungen dieses . Bundesgesetzes, wohl aber den 
Bezeichnungsvorschriften des Importlandes ent­
spricht oder mit Zusatzstoffen behandelt wurde, 
die nach den Vorschriften des Importlandes zuge­
lassen sind. Die Zusatzstoffe sind im Zeugnis anzu­
führen." 

39. § 58 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Nicht versetzter Wein, bei dessen Herstel­
lung die Vorschrifen des § 6 Abs. 3, soweit es sich 
um den Zusatz von Zucker handelt, des § 18 Abs. 2 
und des § 19, sowie Wermut und Perlwein, bei 
deren Herstellung hinsichtlich des Gehaltes an 
Zucker die im § 1 Abs. 2 Z 4 und 5 vorgeschriebe­
nen Werte oder des § 2 der Weinverordnung hin­
sichtlich des Zusatzes schwefeliger Säure nicht ein-

gehalten wurden, sind deshalb allein noch nicht als 
verfälschte Weine anzusehen. Wein, dem über das 
gemäß § 18 Abs. 2 oder § 19 vorgesehene Ausmaß 
hinaus Zucker zugesetzt wurde, oder der bei, 
Abgabe an den Verbraucher schwefelige Säure über 
das gemäß § 6 . Abs. 5 zulässige Ausmaß enthält, 
darf in Verkehr gebracht werden, wenn er durch 
Verschilitt mit anderem Wein die Verkehrsfähig­
keit wiedererlangt hat; dieser Verschnitt darf nur 
unter Aufsicht des Bundeskellereiinspektors durch­
geführt werden." 

40. § 61 lautet: 

,,§ 61. (1) Wer 
1. Wein, der für den Verkehr bestimmt ist, ver­

fälscht (§ 58 Abs. 2) oder nachmacht (§ 59), 
2. Obstwein, der für den Verkehr bestimmt ist; 

verfälscht (§ 58 Abs. 4), 
3. verkehrsunfähigen Wein (§ 60 Abs. 1 Z 1 bis 

5) zum Verkauf bereithält, verkauft oder 
sonst in Verkehr bringt, 

4. verkehrsunfähigen Obstwein (§ 60 Abs. 1 Z 1, 
2 und 6) zum Verkauf bereithält, verkauft 
oder sonst in Verkehr bringt oder 

5. zum Zwecke der Täuschung eine staatliche 
Prüfnummer entgegen § 31 unbefugt verwen­
det, 

6. zum Zwecke der Täuschung Bestätigungen 
gemäß § 43 Abs. 4 verwendet, nachahmt oder 
weitergibt, 

7. als Betriebsinhaber (Stellvertreter, Beauftrag­
ter) den Bestimmungen der §§.30 Abs. 4, 38; 
39 Abs. 1 und 42 Abs: 5 zuwiderhandelt, 

ist, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestim­
mung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 TageSSätzen zu 
bestrafen. Bedarf es der Verurteilung zu einer Frei­
heitsstrafe, um den Täter von weiteren strafbaren 
Handl~ngen abzuhalten oder der Begehung straf­
barer Handlungen durch andere entgegenzuwir­
ken, so kann mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen verbunden werden. Die 
Geldstrafe süll womöglich den Nutzen übersteigen, 
den der Täter durch die strafbare Handlung erzielt 
hat oder erzielen wollte." 

41. § 62 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Im Falle einer Verurteilung nach § 61 Abs. 1 
bis 3 sind die den Gegenstand der strafbaren Hand­
lung bildenden Getränke, ohne Rücksicht darauf, 
wem sie gehören, einzuziehen." 

41 a. Dem § 63 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Mit Zustimmung aller Beteiligten kann das 
Gericht schon vor rechtskräftiger Beendigung des 
Strafverfahrens gegen eine bestimmte Person auf 
Antrag oder von Amts wegen die Verwertung 
beschlagnahmter Getränke verfügen. Von der Ver­
wertung sind die für Beweiszwecke erforderlichen 
Mengeqvorläufig ausgenommen." 

973 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 15

www.parlament.gv.at



6 973 der Beilagen 

42. § 65 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Wer 
1. Wein entgegen § 4 Abs. 3 an den Verbraucher 

abgibt, 
2. Sturm außerhalb des im § 21 Abs.5 genann­

ten Zeitraumens if). Verkehr bringt, 
3. die Anzeigen gemäß § 21 Abs.7 oder § 49 

Abs. 1 und 3 nicht, nicht rechtzeitig oder 
unvollständig erstattet oder das Einfuhrzeug­
nis (Kopie) gemäß § 55 Abs.6 nicht umge­
hend übermittelt, 

4. die im § 27 vorgeschriebene Mitteilung unter­
läßt oder Geschäftspapiere ausstellt, die nicht 
die vorgesehenen Angaben enthalten, 

5. die Absichtsmeldung (§ 43 Abs. 1 Z 1) nicht 
rechtzeitig oder unvollständig, die Erntemel­
dung (§ 43 Abs. 1 Z 2) oder die Bestandsmel­
dungen (§ 44 Abs. 1 und 2) nicht, nicht inner­
halb von 14 Tagen oder unvollständig erstat­
tet, 

6. Wein, der in Flaschen oder sonstigen Behält­
nissen mit einem Inhalt bis zu 50 Liter abge­
füllt ist, in Verkehr bringt, ohne daß diese mit 
einer Banderole gemäß § 45 Abs. 1 versehen 
sind oder solche Weine transportiert, 

7 . Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 50 Liter befördert, ohne daß die Sen­
dung von einer dem § 46 Abs. 1 entsprechen­
den Transportbescheinigung begleitet ist oder 
deren in § 46 Abs. 2 und 3 vorgeschriebene 
Übermittlung nicht rechtzeitig vornimmt, 

8. die gemäß § 51 Abs. 1 bis 3 vorgeschriebenen 
Ein- und Ausgangsbücher nicht oder nicht 
ordnungsgemäß führt oder nicht die gemäß 
§ 51 Abs. 4 vorgeschriebene Zeit aufbewahrt, 

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vor­
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit Geld bis zu 12 000 S oder 
mit Arrest bis zu einer Woche zu bestrafen." 

43. § 65 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. Lesegut oder einen Verschnitt von Lesegut 
und Wein eines früheren Jahrganges entgegen 
der Bestimmung des § 19 aufbessert oder 
sonst nicht versetztem Wein Zucker ansetzt 
oder überschwefelten Wein an den Verbrau­
cher abgibt," 

44. § 65 Abs. 3 Z 2 und 3 lauten: 

,,2. Wein oder weinähnliches Getränk, dessen 
Bezeichnung nicht def\ Bestimmungen der 
§§ 23 bis 26, 28, 29 Abs. 1 und 4, 30 Abs. 2, 32 
Abs. 1 bis 8 und 33 entspricht, zum Verkauf 
bereithält, verkauft oder sonst in Verkehr 
bringt oder Prädikatswein entgegen § 30 
Abs, 3 vor dem dort genannten Zeitpunkt in 
Verkehr bringt, 

3. entgegen § 31 Abs.6 Wein verändert, entge­
gen§ 31 Abs. 8 eine staatliche Prüfnummer 

unbefugt verwendet oder entgegen § 31 
Abs. 11 die staatlichen Prüfnummern nicht 
entfernt," 

45. Im Abschnitt I wird nach Teil 8 folgender 
Teil 9 eingefügt: 

"Teil9 

Förderung der Weinwirtschaft aus 
Bundesmitteln 

§ 68 a. Zur Förderung der Weinwirtschaft dürfen 
. Bundesmittel für folgende Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden: 

1. Förderung des Absatzes der Produkte, 
2. Förderung der Marktstabilisierung, 
3. Förderung der Qualitätsproduktion. 

Maßnahmen der Förderung' 

§ 68 b; Als Maßnahmen der Förderung der 
Weinwirtschaft (Förderungsmaßnahmen) kommen 
insbesondere in Betracht: 

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Produk­
tionsgrundlagen, wie Neuanschaffung techni­
scher Geräte und Einrichtungen sowie Aus­
bau des Weinlagerraumes, 

2. Maßnahmen zu)" Verbesserung der Markt­
struktur, wie die Förderung von Absatz- und 
Verwertungseinrichtungen, 

3. Maßnahmen zur Förderung von Werbung 
und Marketing. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 68 c. (1) Die Gewährung von Förderungsmit­
teln des Bundes (Förderung) und die Kontrolle 
ihrer Verwendung obliegt dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft. 

(2) Die Förderung besteht in der Gewährung von 
Zuschüssen. Diese können als Zuschüsse zu den 
Kosten der Förderungmaßnahmen (Beihilfen) oder 
als Zuschüsse zu den Kreditkosten (Zinsenzu­
schüsse) gewährt werden. Beihilfen und Zinsenzu­
schüsse dürfen für dasselbe Projekt auch nebenein­
ander gewährt werden. . 

(3) Eine Förderung darf insbesondere nur 
gewährt werden, wenn 

1. sie der Erreichung der im § 68 bangeführten 
Ziele dient, 

2. die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Durchführung der Maßnahmen gegeben sind, 

3. die Maßnahme ohne Förderung aus Bundes­
mitteln nicht oder nicht im erforderlichen 
Maß durchgeführt werden könnte und 

4. bei Förderungen gemäß § 68 b Z 1 und 2 das 
Land, in dem der Betrieb des Förderungswer­
bers seinen Sitz hat und in dem Weinbau in 
größerem Ausmaß betrieben wird, Hektar­
höchsterträge festgelegt hat. 

(4) Die Gewährung von Bundesmitteln für Maß­
nahmen gemäß § 68 b kann davon abhängig 
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gemacht werden, daß andere Gebietskörperschaf­
ten für denselben Zweck Mittel bereitstellen. 

(5) Dem Förderungsansuchen sind alle für die 
Beurteilung gemäß Abs. 3 erforderlichen Unterla­
gen anzuschließen. 

(6) Die Förderungszusage erfolgt im Förde­
rungsvertrag. Auf den Abschluß eines Förderungs­
vertrages gemäß den Bestimmungen dieses Teiles 
besteht kein Rechtsanspruch. 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft darf sachlich in Betracht kommenden 
Rechtsträgern die gesetz- und richtliniengemäße 
Abwicklung von Förderungen im Namen und für 
Rechnung des Bundes übertragen, wenn dadurch 
das Förderungsziel wirtschaftlicher, sparsamer und 
zweckmäßiger errei~ht werden kann. 

Förderungsvertrag 

§ 68 d. (1) Im Förderungsvertrag ist der Förde­
rungswerber insbesondere zu verpflichten, 

1. die ordnungsgemäße Durchführung der För­
derungsmaßnahmen selbst sowie den Erfolg 
derselben nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes zu sichern, 

2. die Geldmittel unter Bedachtnahme auf die 
Grundsätze der' Sparsamkeit, Zweckmäßig7 
keit und Wirtschaftlichkeit widmungsgemäß 
zu verwenden, 

3. einen erhaltenen Zuschuß umgehend zurück­
zuzahlen, wenn 
a) er wesentliche Pflichten aus dem Förde­

rungsvertrag aus seinem Verschulden 
nicht erfüllt, 

b) der Förderungsempfänger die Förderung 
erschlichen hat oder 

c) er die Liegenschaft, auf die sich die Förde­
rung bezieht, veräußert oder verpachtet 
hat und dadurch die Erreichung des För­
derungszieles gefährdet wird, wobei der 
zurückzuzahlende Betrag für die Zeit von 
der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit 
drei vom Hundert über dem jeweils für 
Eskontierungen der Oesterreichischen 
Nationalbank geltenden Zinsfuß pro Jahr 
zu verzinsen ist, 

4. zur Überprüfung der Projekts abwicklung 
a) erforderliche Auskünfte mündlich oder 

schriftlich zu erteilen, 
b) in das geförderte Vorhaben betreffende 

Aufzeichnungen und Belege Einsicht neh­
men zu lassen, 

c) das Betreten und Besichtigen von Grund­
stücken, Betriebsräumen oder Anlagen, 
auf die sich das geförderte Vorhaben 
bezieht, zu gestatten, 

d) über den Abschluß des geförderten V or­
habens umgehend einen Bericht zu erstat­
ten, der insbesondere eine Übersicht über 
die geführten Maßnahmen und deren 

Ergebnis sowie einen zahlenmäßig aufge­
schlüsselten Nachweis über die das geför­
derte Projekt betreffenden Einnahmen 
und Ausgaben zu' enthalten hat und 

5. im Falle e.iner Veräußerun?" o.der yerpach­
tung der Liegenschaft, auf die Sich die Förde­
rungsmaßnahme bezieht, alle Vertragspflich­
ten auf den Erwerber oder Pächter zu über­
binden. 

(2) Im Förderungsvertrag ist der Zeitpunkt der 
Auszahlung der Zuschüsse so festzusetzen, daß sie 
nur insoweit und nicht eher vorzunehmen ist, als 
die Zuschüsse zur. Leistung fälliger Zahlungen bei 
der Durchführung des Vorhabens benötigt werden. 
Frühere Auszahlungszeitpunkte dürfen vorgesehen 
werden, wenn dies aus Gründen notwendig 
erscheint, die sich aus der Eigenart des Vorhabens 
ergeben. Bei der Festlegung der Auszahlungszeit­
punkte ist auf die Verfügbarkeit der erforderlichen 
Bundesmittel Bedacht zu nehmen. 

(3) Im Förderungsvertrag ist weiters die Mög­
lichkeit vorzusehe~, daß der Bund den Vertrag 
durch einseitige Erklärung insoweit auflöst, als 

1. durch eine Änderung der wirtschaftlichen 
Veihältnisse des Förderungswerbers eine 
zweckentsprechende Durchführung der 
geförderten Maßnahmen nicht mehr möglich 
ist oder 

2. der Förderungswerber mit der Erfüllung sei­
ner Pflichten in Verzug gerät, wobei sinnge­
mäß die §§ 918 ff. ABGB anzuwenden sind. 

Richtlinien 

§ 68 e. (1) Der Bundesmil,1ister für Land- und 
Forstwirtschaft hat im Einvernehmen mit den Bun­
desministern für Finanzen und für Handel, 
Gewerbe und Industrie nähere Vorschriften über 
die Abwicklung der Förderung zu erlassen (Förde­
rungsrichtlinien ). 

(2) Die Richtlinien sind dem Rechnungshof zur 
Kenntnis zu bringen und sodann im "Amtsblatt zur 
Wien er Zeitung" zu verötfentlichen. 

Beirat 

§ 68 f. (1) Zur Beratung des Bundesministers bei 
der Ausarbeitung der Förderungsrichtlinien und bei 
der Vergabe von Färderungsmitteln nach diesem 
Teil wird beim Bundesministerium für Land- Und 
Forstwirtschaft ein Beirat gebildet. 

(2) Dem Beirat gehören an: 
1. Ein Vertreter des Bundesministers für Land­

und Forstwirtschaft, 
2. ein Vertreter des Bundesministers für Finan-

zen, 
3. ein Vertreter des Bundesministers für Handel, 

Gewerbe und Industrie, 
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4. ein Vertreter jeder Weinbauregion, der vom, 
jeweiligen Landesha.uptmann zu entsenden 
ist, ' 

5. je ein Vertreter der Bauernorganisationen der 
im Parlament vertretenen politischen Par­
teien; dieser Vertreter muß praktizierender 
Landwirt sein, 

6; acht vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft zu bestellende Personen, die 
im Bereich der Weinwirtschaft tätig sein oder 
über einschlägige Sachkenntnisse verfügen 
müssen. 

(3) Sofern es die Behandlung von Sachfragen 
erfordert, kann der Beirat die Beiziehung von 
Experten beschließen, die kein Stimmrecht besit­
zen. 

(4) Den Vorsitz in den Sitzungen des Beirates 
führt der Vertreter des Bundesministers für Land­
und Forstwirtschaft; in dessen Abwesenheit ein vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft aus 
den Reihen der Beiratsmitglieder bestellter Stellver­
treter. 

(5) Die von den entsendenden Stellen namhaft 
gemachten Beiratsmitglieder sind vom Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft für jeweils fünf 
Jahre zu bestelien. 

(6) Die Tätigkeit des Beirates wird durch eine 
Geschäftsordnung geregelt, die vom Beirat bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mit­
glieder mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen' Stimmen zu beschließen ist. In der 
Geschäftsordnung ist vorzusehen, daß der Beirat 
beschlußfähig ist, wenn alle Mitglieder schriftlich 
oder fernmündlich so rechtzeitig zur Sitzung einge­
laden wurden, daß sie den Tagungsort rechtzeitig 
erreichen konnten. 

(7) Die Mitgliedschaft zum Beirat ist ein unbe­
soldetes Ehrenamt. Beiratsmitglieder, die ihren 
Beruf nicht am Tagungsort ausüben, gebührt der 
Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten nach den 
für Bundesbeamte der Dienstklasse VIII geltenden 
Vorschriften. 

(8) Die Mitglieder des Beirates sind verpflichtet, 
die ihnen bei Ausübung ihres Amtes bekanntgewor­
denen Geschäfts- und Betriebsverhältnisse geheim­
zuhalten ; sie haben sich der Verwertung der ihnen 
zur Kenntnis gelangten Geschäfts- unq Betriebsge­
heimnisse zu enthalten. Diese Pflichten gelten auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Beirat. 

46. Teil 9 erhält die Bezeichnung Teil 10. 

47. § 70 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. §§7 bis 16 mit 1. November 1986;" 

48. Dem § 70 wird folgender Abs.6 angefügt: 

,,(6) Bereits vor dem 1. November 1985 erzeugte 
Qualitätsweine und Qualitätsweine besonderer 

Reife und Leseart dürfen auch in Verkehr gebracht 
werden, wenn sie nicht aus einem Weinbaugebiet 
stammen; sie sind - abweichend vom § 29 Abs. 1 
Z 6 - mit einem Hinweis auf die Weinbauregion 
zu versehen." 

49. In der Anlage 1 hat es anstelle von "Diäthy­
lenglykol" zu heißen: "Verfälschungsmittel (fakul­
tativ)". 

50. Anlage 5 entfällt. Anlage 6 erhält die 
Bezeichnung ,,Anlage 5". 

Artikel 11 

Die Verordnung des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft vom 7. Dezember 1961 
zur Durchführung des Weingesetzes 1961 (Wein­
verordnung), BGB\. Nr. 321, zuletzt geändert 
durch Verordnung des Bundesministers für Land­
und Forstwirtschaft vom 15. Juni 1981, BGB\. 
Nr. 346, wird wie folgt geändert: 

§ 2 lautet: 

,,§ 2. (1) ,Schwefelige Säure darf dem Wein nur 
in einer Menge zugesetzt werden, daß er bei· 
Abgabe an den Verbraucher nicht mehr als die 
nachfolgend angeführten Werte enthält: 

gesamte freie 
schwefelige Säure schwefelige Säure 

in Milligramm pro Liter 

Weiß- und Rosewein .... 200 50 
Rotwein .............. 160 50 
Spätlese .............. 300 50 
Auslese ............... 350 60 
Beerenauslese, Ausbruch, 

T rockenbeerena uslese, 
Eiswein ............. 400 75 

versetzte Weine ........ 300 50 

Beträgt der Restzuckergehalt mehr als 5 Gramm 
pro Liter, darf die gesamte schwefelige Säure bei 
Weiß- und Rosewein 260 Milligramm und bei Rot­
wein 210 Milligramm pro Liter betragen. 

In Jahren besonders ungünstiger Reifeverhält­
nisse (§ 1 Abs. 1 Z 2 zweiter Satz) dürfen diese 
Werte bei Weiß-, Rose- oder Rotweinen um 
40 Milligramm pro Liter überschritten werden .. 

(2) L-Ascorbinsäure darf dem Wein nur bis zu 
einer Menge von 160 Milligramm pro Liter zuge­
setzt werden." 

Artikel III 

Mit der Vollziehung der Artikel I und 11 ist der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, hin­
sichtlich des§ 68 e Abs. 1 und des § 68 f Abs. 2 Z 2 
im Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Finanzen und für Handel, Gewerbe und Industrie 
betraut. 
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Artikel IV 

§ 29 Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes 
tritt für Qualitätsweine,- ausgenommen Qualitäts­
weine besonderer Reife und Leseart -, die im 
Inland in Verkehr gebracht werden, mit 1. Juni 
1987 in Kraft. 

ABSCHNITT III 

Bundesfmanzgesetz 1986 

Artikel I 

Das Bundesfinanzgesetz 1986, BGBL Nr. 1, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.183/1986 und 208/1986 (Marktordnungsge­
setz-Novellen 1986) wird wie folgt geändert: 

1. Im Art. V Abs. l' ist nach der Z 12 der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen und eine neue 
Z 13 mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,13. beim Ausgabenansatz 1160136 zu geben, 
wenn die hiefür erforderliche Bedeckung 
durch Minderausgaben beim Ansatz 
1160026 sichergestellt werden kann." 

2. In der Anlage I (Bundesvoran'schlag) ist dem 
Ansatz 1160146 der Ansatz 1160136/34 "Förde­
rung der Weinwirtschaft" voranzustellen. 

Artikel iI 
Mit der Vollziehung des Artikels I ist der Bun­

desminister für Finanzen betraut. 
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VORBLATT 

Zielsetzung: , 

Konzentration aller Förderungsmaßnahmen einschließlich der Förderung von Werbe- und Marke­
tingmaßnahmen beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und damit Verbesserung der 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen; 

Verrechtlichung des Förderungswesens im Bereich der Weinwirtschaft; 

Schaffung von Erleichterungen für die Produzenten; 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Export. 

Lösung: 

Abschaffung des Weinwirtschaftsfonds ; 

Festlegung von Förderungszielen und Förderungsmaßnahmen im Weingesetz 1985; 

Schaffung eines Beirates zur Beratung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft in AngeIe-' 
genheiten der Förderung der Weinwirtschaft; 

Einschränkung der Vorführpflicht; 

Reduzierung der Meldepflichten; 

Verzicht auf die Auflage der Erntemeldung ; 

Schaffung der Möglichkeit, Wein, der nicht den österreichischen Vorschriften, jedoch jeweils den 
Vorschriften des Impordandes entspricht, zu exportieren. 

Kosten: 

Keine Mehrkosten. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 

1. Mit dem Weingesetz 1985 wurde der wesentli­
che Schritt zu einer Reform des Österreichischen 
Weinrechtes gesetzt. Im Interesse der österreichi­
schen Weinwirtschaft scheinen aber noch zwei wei­
tere Schritte erforderlich. Einerseits bedarf die För­
derung des Weinbaues und die Verbesserung von 
Absatz und Ma:-keti?g einer gesetzlichen Neurege­
~unl?' andererseits wird es Aufgabe der Länder sein, 
In Ihrem Bereich durch Festsetzung von Hek­
tarh~chsterträgen einen Beitrag zur Qualitätspro­
dukuon und Absatzsicherung zu leisten. 

2: Um eine optimale Wirksamkeit der vorgesehe­
nen Förderungsmaßnahmen zu erreichen, soll die 
Durchführung bei einer Stelle, nämlich dem Bun- . 
desministerium für Land- und Forstwirtschaft kon­
zentriert werden, was die Auflös~lllg des Weinwirt­
schaftsfonds bedingt. Die Zukunft der Dienstneh­
mer des W~inwirts~ha!.tsfonds wird dadurch gesi­
chert, daß Ihnen dIe Ubernahme in den Bundes­
dienst ermöglicht wird. Die Regelung folgt dem 
bewährten Vorbild bei der Auflassung des Viehver­
kehrsfonds. 

Werbungs- und Marketingmaßnahmen des Bun­
des sind nicht vorgesehen, vielmehr soll dies priva­
ten Unternehmungen überlassen bleiben. Eine ent­
sprechende finanzielle Hilfestellung für die Unter­
nehmungen ist in Aussicht genommen. 

Zur Beratung des Bundesministers für Land- und 
Forstwir:sc~aft in Angelegenheiten der Förderung 
de~ W e~nwI~schaft scheint es zweckmäßig, einen 
Beirat emzunchten, in dem Vertretern der Bauern­
organisationen der politischen Parteien, der Länder 
und der mitbeteiligten Bundesministerien und Per­
sonen, die in der Weinwirtschaft tätig sind, die 
M?gl!chkeit zur Mitwirkung eingeräumt wird. Die 
Mitwirkung der Länder wird auch deshalb von 
besonderer Bedeutung sein, weil dadurch die Maß­
nahmen des Bundes mit jenen der Länder harmoni­
siert werden sollen. 

3. Im Zuge der Noveliierung des Weingesetzes 
1985 sollen Anpassungen vorgenommen werden 
die für die Produzenten Erl~ichterungen bringe~ 

(wie die Regelungen über Qualitätswein, über die 
Vorführung, über den Entfall der Pflicht zur Auf­
lage der Daten der Erntemeldung Zur öffentlichen 
Einsicht und über die Leseabsichtsmeldung) oder 
den Export fördern (wie gegenseitige Anerkennung 
von Qualitätsweinen, Anpassung der Schwefel­
werte und der Werte für den Gehalt an unvergore­
nem Restzucker an die EG und Schaffung der 
Möglichkeit zum Export von Wein, der den öster­
reichischen Vorschriften deshalb nicht .voll ent­
spricht, weil er den auslän,dischen Rechtsvorschrif­
ten entsprechend hergestellt wurde). 

4. Die Zuständigkeit des Bundes für die im Ent­
wurf vorgeschlagenen Maßnahmen ergibt sich hin­
sichtlich der Regelungen über das Inverkehrbrin­
gen aus dem Kompetenztatbestand "Bekämpfung 
des ~unlauteren Wettbewerbes" (Art. 10 Abs. 1 Z 8 
B-VG), die Bestimmungen über die Kontrolle sind 
Maßnahmen des "Ernährungswesens einschließlich 
der Nahrungsmittelkontrolle" (Art. 10 Abs. 1 Z 12 
B-VG), die Vorschriften über die Ein- und Ausfuhr 
stützen sich auf den Kompetenztatbestand 
"Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland" 
(Art. 10 Abs. 1 Z 2 B-VG). Die Zuständigkeit des 
Bundes für die vorgeschlagenen Förderungsmaß­
nahmen ergibt sich aus Art. 17 B-VG. Es handelt 
sich ausschließlich um Maßnahmen, die mit Mitteln 
der privaten Rechtsgestaltung erreicht werden sol­
len. 

5. Zusätzliche Kosten werden dem Bund nicht 
erwachsen, weil seit Jahren einerseits Mittel für 
För~erungsmaßnahmen im Bundesfinanzgesetz 
bereitgestellt wurden und andererseits die Mittel 
die bisher dem Weinwirtschaftsfonds zur Verfü~ 
gung gestellt wurden, nunmehr für Maßnahmen 
nach diesem Bundesgesetz zur Verfügung stehen. 
Durch den Wegfall der Verpflichtung zur V orfüh­
rung von Lesegut, aus dem Kabinettwein gewon­
nen .werden soll, ergibt sich eine Einsparung, weil 
wemger Mostwäger angestellt werden müssen. 

6. Hinsichtlich des Abschnittes III hat eine Mit­
wirkung des Bundesrates gemäß Art. 42 Abs. 5 
B-VG zu unterbleiben. 
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Besonderer Tell: 

Zu einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu Abschnitt 11, Artikel I: 

Zu ZI: 

Zu den traditionellen Förderungsmaßnahmen für 
dieWeinwirtschaft zählen "Brennwein-" und 
"Brennweinvinierungsaktionen", durch die vor 
allem Wein minderer Qualität der Verarbeitung zu 
Weindestillat zugeführt wird. Um derartige Aktio­
nen in Zukunft zu erleichtern, wird das zwingend 
vorgeschriebene Vinieren von Brennwein entfallen. 

ZuZ2: 

Durch das Weingesetz 1985 sollte Wein als Qua­
litätsprodukt besonders hervorgehoben werden. 
Aus diesem Grund und auch aus Gründen des 
Umweltschutzes wurde normiert, daß Wein an den 
Verbraucher nur mehr in Glasflaschen abgegeben 

. werden darf. Unter Beibehaltung dieser Gesichts­
punkte soll nunmehr auch die Abgabe von Wein in 
Sinterkeramikgefäßen und in Holzfässern zugelas­
sen werden. Bei beiden Verpackungsformen han­
delt es sich um solche, die einerseits das angestrebte 
Image des Weines als hochwertiges Qualitätspro­
dukt betonen, andererseits wegen der Wiederver­
wendbarkeit die Umwelt nicht belasten. 

ZuZ3: 

Es soll ausdrücklich klargestellt werden, daß 
dem Wein nur solche Stoffe zugesetzt werden dür­
fen, die entweder im § 7 oder in der Weinverord­
nung aufgezählt sind oder die gemäß § 8 zugelas­
sen und angemeldet oder gemäß § 12' zugelassen 
wurden. 

ZuZ4: 

Wieviel schwefelige Säure und wieviel L-Ascor­
binsäure dem Wein zugesetzt werden darf, soll im 
Verordnungsweg geregelt werden. Dadurch soll 
ermöglicht werden, daß durch Fortschritte in der 
Kellertechnik erreichbare niedrigere Werte rascher 
für verbindlich erklärt werden können. 

ZuZs: 

Für gefällten kohlensauren Kalk, Metaweinsäure 
und gereinigte Tier- und Pflanzenkohle müssen 
Anforderungen bezüglich ihrer Reinheit festgelegt 
werden. Dies soll in der Verordnung gemäß § 8 
erfolgen. Diese Weinbehandlungsmittel müssen 
daher aus dem ersten Halbsatz gestrichen werden, 

ZuZ6: 

Im Interesse der Antragsteller soll die Entschei­
dungsfrist auf ein halbes Jahr bzw.auf ein Jahr ver­
kürzt werden. 

ZuZ7: 

Der Zusatz von Zucker soll in allen Jahren bis zu 
einer Menge von 4;5 kg je Hektoliter Most und bis 
zu einer Aufbesserungshöchstgrenze von 
18° KMW bei Weißwein und von 19° KMW bei 
Rot- und Rosewein gestattet sein. Damit soll einer­
seits eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem 
Ausland vermieden und die Haltbarkeit der Pro­
dukte erhöht werden. 

Zu den Z 8 bis 10: 

Diese Änderungen dienen lediglich der Anpas­
sung an den neuen Abs. 4. 

Zu Z 11: 

Neben dem Ersetzen des Schwundes soll auch 
der Zusatz von Traubendicksaft bezeichnungs­
rechtlich nicht als Verschneiden angesehen werden, 
sodaß insbesondere die örtlichen Herkunftsbe­
zeichnungen, Sorte und Jahrgang dem Gesetz ent­
sprechend verwendet werden können. 

Zu Z 12: 

Analog zu der für die Verwendung der Gemein­
debezeichnung geltenden Regelung soll auch die 
Verwendung des Namens eines Weinbaugebietes 
oder einer Weinbauregion gestattet sein, wenn 
Trauben aus angrenzenden Weingärten, die in 
einem anderen Weinbaugebiet oder einer anderen 
Weinbauregion liegen, verwendet werden. Voraus­
setzung .ist allerdings auch hier, daß dieseWeingär­
ten von dem im namengeberiden Weinbaugebiet 
oder der namengebenden Weinbauregion gelege­
nen Betrieb aus bewirtschaftet werden. Diese Rege­
lung erleichert Weinhauern, deren Betri;r,.:' an der 
Grenze zweier Weinbau gebiete oder Weinbaure­
gionen liegt, die Produktion und Lagerhaltung. 

Zu Z 13: 

Durch diese Bestimmung soll die gegenseltlge 
Anerkennung von Weinen, insbesondere von Land­
und Qualitätsweinen, ermöglicht werden. 

Zu Z 14: 

Es soll zulässig sein, in Flaschen mit einem Inhalt 
bis zu 0,25 Liter Tafelwein oder Landwein abzufül­
len. Dadurch wird einer häufig bestehenden Praxis 
Rechnung getragen. 

ZuZH: 

In Zukunft soll nur mehr jener .Qualitätswein, 
der an den Verbraucher offen ausgeschenkt wird, 
der exportiert wird oder der in Flaschen abgefüllt 
wurde, staatlich geprüft werden müssen. Dadurch 
wird der Verkauf von Qualitätswein im Faß vom 
Hauer an den Händler erleichtert. 

973 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 15

www.parlament.gv.at



973 der Beilagen 13 

Klargestellt wurde, daß auf dem Etikett nicht flur 
die Bezeichnung "Qualitätswein mit staatlicher 
Prüfnummer" aufscheinen muß, sondern auch die 
Prüfnummer selbst. Die Mindestwerte für zucker­
freien Extrakt wurden aus dem ,Gesetz eliminiert, 
weil sie sehr nach Weinbaugebieten und Jahrgän­
gen differieren. Sie sollen daher im Verordnungs­
weg festgesetzt werden (§ 60 Abs. 4). 

Zu Z 16: 

Es handelt sich lediglich um eine Anpassung der 
Zitierung. 

Zu Z 17: 

Es soll klargestellt w,erden, unter welchen V or­
aussetzungen ausländische Weine in Österreich als 
"Qualitätsweine" in Verkehr gebracht werden dür­
fen. 

Zu Z 18: 

Um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden, soll 
Spätlese schon ab 1. März in V ~rkehr gebracht 
werden dürfen. 

Zu Z 19: 

§ 30 Abs. 4 wurde an die analoge Strafbestim­
mung (§ 61 Abs. 1 Z 7) angepaßt. 

Zu Z 20: 

Durch diese Bestimmung wird eine zweimalige 
Untersuchung beim Export von Weinen mit staatli­
cher Prüfnümmer nicht mehr notwendig. Dadurch, 
daß die Prüfnummer vor der zollamtlichen Probe­
ziehung bereits bekannt ist, hat der Verfügungsbe­
rechtigte nunmehr die Möglichkeit, den Wein voll­
ständig auszustatten, bevor der Wein unter Zollver­
schluß gelegt wird. Der Verfügungsberechtigte 
trägt in diesem Fall allerdings das Risikq, bei 
Ablehnung des Antrages auf Verleihung der .staatli­
chen Prüfnummer, diese wieder entfernen zu müs­
sen. 

Zu Z 21: 

Die verpflichtende Abfüllmeldung soll entfallen 
und durch eine stichprobenartige Kontrolle ersetzt 
werden. 

Zu Z 22: 

Diese Regelung stellt klar, daß die Untersu­
chungskosten vom Antragsteller zu tragen sind, 
wenn der Wein nicht den Anforderungen an einen 
Qualitätswein entspricht. ' 

Zu Z 23: 
I 

Damit der Konsument erkennen kann, daß es 
sich um einen alkoholarmen aromatisierten Wein 
handelt, ist es notwendig, den Gehalt anvorhande­
nem Alkohol anzugeben. 

Zu Z 24: 

Diese Regelung läßt die Möglichkeit zu, den 
Wein mit Traubendicksaft einer anderen Sorte 
oder eines anderen Jahrganges aufzubessern bzw. 
den Schwund durch Auffüllen zu ersetzen. 

Zu Z 25: 

Durch ,diese Regelung wird den Erwartungen 
der österx:eichischen Konsumenten Rechnung 
getragen. Der Export in die EG wird nicht behin­
dert, da § 56 Abs. 9 für den, Export eine vom öster­
reichischen Weingesetz abweichende Bezeichnung 
zuläßt. 

Zu Z 26: 

Analog zum "Schilcher" soll "Bergwein", auch 
wenn er nicht den Anforderungen an einen Quali­
tätswein entspricht, in Bouteillen abgefüllt werden 
dürfen. 

Zu Z 27: 

Es soll ausdrücklich klargestellt werden, daß die 
Beschlagnahme aufzuheben ist, wenn keine 
Anzeige erstattet wird. 

Zu Z 28: 

, Da ,§ 43 Abs.3 nur mehr die Vorführung von 
Lesegut vorsieht, aus dem Prädikatswein gewonnen 
werden soll, sind auch die Bestimmungen über die 
Vorführgemeinden entsprechend anzupassen. ' 

Zu Z29: 

Um eine wirksame Kontrolle der Lese von Trau­
ben zu ermöglichen, die für die Herstellung von 
Prädikatsweinen verwendet werden sollen, ist die 
Leseabsicht am Tag der Lese zu melden. Um in 
jenen Fällen, in denen ein Eigentümer Weingarten­
grundstücke in verschiedenen Gemeinden besitzt, 
Mehrfachmeldungen zu vermeiden, soll es in 
Zukunft genügen, die Meldungen in jener 
Gemeinde zu erstatten, in der die Betriebsstätte 
liegt. 

Die Pflicht zur Aufl~ge der Daten der Erntemel­
'dung zur öffentlichen Einsicht wurde von den 
Weinhauern als unzumutbare Verletzung der Pri­
vatsphäre angesehen und soll daher entfallen. 

Zu Z 30: 

Nach dieser Regelung ist nur mehr Lesegut vor­
zuführen, aus dem Prädikatswein gewonnen wer-
den soll. ' 

Die gewählte Formulierung stellt unmißverständ­
lich klar, daß der Einsatz von Traubenvollerntern 
für Spätlese- und Eiswein zulässig ist und daß auch 
dieses Lesegut dem Mostwäger vorzuführen ist. 
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Eine zusätzliche Kontrolle im Weingarten ist 
jedoch zwingend vorgeschrieben. Die Kosten für 
diese Kontrolle sind vom Erzeuger zu tragen. 
Schließlich wird auch ausdrücklich festgehalten, 
daß Trauben für Spätlesen nicht in loser Schüttung 
vorgeführt werden müssen. 

ZuZ 31: 

Es wird im Wege -einer Verordnungsermächti­
gung die Möglichkeit geschaffen, Form, Größe und 
Beschriftung der Banderole variabel zu gestalten 
und dadurch Erleichterungen sowohl für die ausge­
bende Behörde als auch für den Verwender zu 
schaffen. 

Auch Behältnisse, in die versetzte Weine abge­
füllt werden, sind mit einer Banderole zu versehen, 
weil die Einschränkung auf Tafel-, Qualitäts- und 
Prädikatsweine weggefallen ist. Diese Maßnahme 
scheint notwendig, um versetzte Weine verstärkt 
kontrollieren zu können. 

Zu Z 32: 

Die Transportbescheinigung muß für alle Trans­
porte, auch für innerbetriebliche, die über die 
Transporte innerhalb einer oder benachbarter 
Gemeinden hinausgehen, verlangt werden. Die 
Transportbescheinigung soll als amtliches Papier 
von der Bezirksverwaltungsbehörde ausgegeben 
werden, wodurch Transporte lückenlos überWacht 
werden können. 

Zu Z 33: 

Die Transportbescheinigung soll auch Trans­
porte von Keltertrauben umfassen, sofern diese 
Trauben nicht im eigenen Betrieb verarbeitet wer­
den. 

Zu Z34: 

Es wird klargestellt, daß auch die Herstellung 
von alkoholarmem aromatisiertem Obstwein anzu­
zeigen ist. 

Zu den Z 35 und 37: 

Die Ausfuhr von Wein für Messen oder Ausstel­
lungen sowie für internationale Organisationen 
und Botschaften soll erleichtert werden. Es handelt 
sich um eine Anpassung an die für die Einfuhr von 
Wein geltenden Bestimmungen. 

Zu Z 36: 

Die Ziehung einer amtlichen Probe für die 
Exportuntersuchung kann nur durch die Zollbe­
hörde erfolgen. Tatsächlich erfolgen in der Praxis 
ausschließlich zollamtliche Probenziehungen. Es 
handelt sich somit um eine Anpassung des Gesetzes 
an die reale Vorgangsweise. 

Zu Z 38: 

Es soll österreichischen Unternehmern ermög­
licht werden, Produkte zu exportieren, die nicht in 
allem den Bestimmungen des österreichischen 
Weingesetzes entsprechen, wohl aber den V or­
schriften des Importstaates. 

Zu Z 39: 

Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, über­
schwefelte Weine durch Rückverschnitt wieder ver­
kehrsfähig zu machen. 

Zu Z 40: 

Statt der Geldstrafen soll das System der Tages­
sätze auch bei vorsätzlichem Handeln wieder ein­
geführt werden. 

Zu Z 41: 

Auch im Falle der Verurteilung wegen fahrlässi­
gen Handelns sollen die Getränke eingezogen wer­
den. 

Zu Z41 a: 

Um zu verhindern, daß Lagerraum in beträchtli­
chem Ausmaß auch noch während der nächsten 

. Ernte durch beschlagnahmten Wein blockiert ist, 
soll dem Gericht durch Gesetz die Möglichkeit ein­
geräumt werden, schon vor rechtskräftiger Beendi­
gung der Strafverfahren die Verwertung beschlag­
nahmter Getränke' zu verfügen. 

Zu Z 42 bis 44: 

Die Leseabsichtsmeldung wurde auf Prädikats­
weine eingeschränkt. Die Nichterstattung der 
Absichtsmeldung erschwert die Kontrolle, wäre 
daher unter Strafsanktionen zu stellen. Ebenso soll 
der Transport von Weinen, die ohne Banderole in 
Verkehr gebracht werden, sanktioniert werden. 
Das Delikt der Überschwefelung soll nicht mehr als 
Gerichtsdelikt sondern als Verwaltungsübertretung 
geahndet werden. 

Zu Z 45: 

Zu § 68 a und b: 

Die Ziele der Förderung der Weinwirtschaft 
werden durch Bundesgesetz bestimmt. Ihre nähere 
Konkretisierung obliegt dem Bundesminister für 
Land- . und Forstwirtschaft durch Erlassung von 
Förderungsrichtlinien, wofür der § 68 b die wesent­
lichen Gesichtspunkte angibt. 

Festzuhalten . ist, daß nach § 68 a Z 1 nicht nur 
der Absatz von Wein, sondern auch der Absatz von 
Tafeltrauben, Traubensaft, Traubendicksaft, Trau- . 
benmost und Sturm gefördert werden darf. 
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Zu § 68 c: 

Die allgemeinen Bestimmungen entsprechen den 
bewährten Grundsätzen, wie sie im X. Abschnitt 
des Forstgesetzes 1975 und in den ,,Allgemeinen 
Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förde­
rungen aus Bundesmitteln", AÖFV Nr. 136/1977, 
vorgezeichnet sind. 

Die Förderung soll über eine noch zu schaffende 
Vermarktungseinrichtung abgewickelt werden. 
Diese soll als Gesellschaft nach den Vorschriften 
des Handelsrechtes eingerichtet werden und ihre 
Aufgaben (Förderung der Qualität des Weines, 
Werbernaßnahmen im In- und Ausland, Gestaltung 
und Durchführung von Markt- und Preisberichten) 
- unabhängig von der staatlichen Verwaltung -
flexibel und effizient erfüllen. 

Zur Erreichung eines bestmöglichen Förderungs­
erfolges dürfen Förderungen mit Ausnahme von 
solchen, die Werbung und Marketing betreffen, 
nur in jenen (weinbautreibenden) Ländern gewährt 
werden, die im Interesse der Qualitätserzeugung 
die Hektarhöchsterträge beschränkt haben. 

Gemäß Abs. 4 kann die Gewährung von Bundes­
mitteln von der Bereitstellung von Mitteln anderer 
Gebietskörperschaften für denselben Zweck abhän­
gig gemacht werden; dadurch soll die Förderung 
möglichst wirksam gestaltet werden. 

Zu § 68 d: 

Der Förderungswerber erwirbt durch den Förde­
rungsvertrag einen klagbaren Rechtsanspruch auf 
die Förderung. Daher müssen die Rechte und 
Pflichten der Förderungsstelle und des Förderungs­
werbers im Vertrag genau bestimmt werden. § 68 d 
enthält alle wesentlichen Elemente des Förderungs­
vertrages, wobei insbesondere vorgesehen ist, daß 
der Bund den Vertrag durch einseitige Erklärung 
~uflösen kann, soweit das Förderungsziel infolge 
Anderung der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Förderungswerbers oder Verletzung von dessen 
Pflichten nicht mehr wie vorgesehen erreicht wer­
den kann. 

Zu Z 68 f: 

Die Gesichtspunkte, die die Schaffung eines Bei­
rates zweckmäßig erscheinen lassen, wurden bereits 
im Allgemeinen Teil der Erläuterungen dargestellt. 

Die im Abs. 8 enthaltene Verpflichtung der Mit­
glieder des Beirates zur Geheimhaltung von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen gilt nicht, 
wenn ein Beiratsmitglied von Gesetzes wegen zur 
Offenbarung des Geheimnisses verhalten ist; zB als 
Zeuge in einem gerichtlichen Strafverfahren. 

Zu Z47: . 

Um die Bestimmungen betreffend Weinbehand­
lungsmittel möglichst bald wirksam werden zu las­
sen, wurde der Termin des Inkrafttretens vorgezo­
gen. 

Zu Z 48: 

Es soll gewährleistet werden, daß Qualitäts­
weine, die unter der Geltung des Weingesetzes 
1961 unter Einhaltung aller Vorschriften erzeugt 
wurden, auch dann noch in Verkehr gebracht wer­
den dürfen, wenn sie erst jetzt in Flaschen abgefüllt 
werden. 

Zu Z49: 

Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
schwerpunktmäßig nicht nur auf bestimmte; son­
dern auf alle Verfälschungsmittel zu untersuchen, 
allerdings nur fakultativ. Gerade die Ereignisse der 
letzten Zeit haben bewiesen, daß stichprobenweise 
auf möglichst viele Verfälschungsmittel (zB 
Methylalkohol) untersucht werden muß. 

Zu Abschnitt 11, Artikel 11: 

Die Werte für schwefelige Säure und L-Ascor­
binsäure entsprechen jel1en, die in der EG gelten. 
Dadurch sollen Schwierigkeiten beim Export und 
beim Import vermieden werden. 
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